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II. Obstbäume sowie sonstige Holzbestände, Hecken und Sträucher

1.  Die Ernte von sämtlichen Obstbäumen steht im laufenden Jahr dem bisherigen Be-
sitzer zu.

2.  Alle tragfähigen, nicht mehr verpfl anzbaren Obstbäumen sowie Busch- und Bau-
manpfl anzungen gehen auf den Planempfänger über. Hierfür kann zwischen dem 
Vorbesitzer und dem Planempfänger eine Entschädigung vereinbart werden.

3.  Kommt eine Einigung über die Entschädigung bis zum 31.03.2019 nicht zustande, 
so kann innerhalb einer weiteren Woche beim ALFF ein Antrag auf Fristsetzung 
einer Entschädigung gestellt werden. Meldet der Vorbesitzer bis zum 31.12.2019 
kein Anspruch beim Planempfänger an, so darf Letzterer annehmen, dass keine An-
sprüche gestellt werden.

4.  Verpfl anzbare, unfruchtbare, unveredelte oder abgängige Obstbäume können bis 
zum 31.03.2019 durch den bisherigen Eigentümer mit den Wurzelstöcken entfernt 
werden. Geschieht dieses nicht, so gehen sie ohne Entschädigung in das Eigentum 
des Planempfängers über.

5.  Alle Holzbestände, einzelne Bäume, Büsche und andere Feldgehölze dürfen von 
dem bisherigen Eigentümer und dem Planempfänger nur mit Genehmigung der 
Flurbereinigungsbehörde abgenommen werden. Die Entscheidung, welche Bestän-
de, Bäume oder Büsche bestehen bleiben sollen, bleibt der Flurbereinigungsbehörde 
vorbehalten.

III. Bauliche Anlagen und Einfriedungen

1.  Bei Schuppen oder dergleichen wird auf Antrag im Einzelfall eine Sonderregelung 
im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft getroffen.

2.  Für das Umsetzen von Einfriedungen wird eine Entschädigung durch die Teilneh-
mergemeinschaft nicht gewährt.

3.  Für Einfriedungen die der Planempfänger vom Vorbesitzer übernehmen will, kann 
zwischen beiden eine Entschädigung vereinbart werden. Kann eine Einigung nicht 
erzielt werden, wird die Entschädigung auf Antrag vom Amt für Landwirtschaft 
und Flurneuordnung festgesetzt. Will der Planempfänger vorhandene Einfriedungen 
vom Vorbesitzer nicht übernehmen, hat er dies bis zum 31.12.2019 dem Vorbesitzer 
anzuzeigen. In diesem Falle hat der Vorbesitzer die Einfriedung bis zum 1.04. des 
Folgejahres auf seine Kosten zu entfernen.

4.  Private Brunnen, Tränkeanlagen, Pumpen und ähnliche Anlagen gehen auf die Pla-
nabfi ndung über. Will der Planempfänger diese Anlagen nicht übernehmen, hat er 
dies dem Vorbesitzer bis zum 31.12.2019 anzuzeigen. Dieser hat dann die Anlagen 
bis zum 1.04. des Folgejahres auf eigene Kosten zu entfernen.

IV. Ausgleich des Düngezustandes

  Für Dünger, der durch die ortsübliche Fruchtfolge noch nicht ausgenutzt ist, wird 
keine Entschädigung gewährt.

V. Regelung der Übernahme sonstiger Grundstücksbestandteile

Bodendenkmale und Landschaftsbestandteile, die aus Gründen des Denkmalschutzes, 
Naturschutzes, der Landschaftspfl ege oder aus anderen Gründen zu erhalten sind, haben 
die Empfänger der Landabfi ndung zu übernehmen. Sie dürfen weder beeinträchtigt, 
beschädigt noch beseitigt werden. Die hierfür geltenden Schutzbestimmungen bleiben 
unberührt.
Die Übernahmeverpfl ichtung beruht auf  § 50 (1) FlurbG.

VI. Ausbau der neuen Anlagen

1.  Der Ausbau der Wege, Gewässer, landschaftspfl egerische Anlagen, Brücken, Durch-
lässe, Überfahrten und dergleichen erfolgte durch die Teilnehmergemeinschaft unter 
der Leitung der Flurbereinigungsbehörde oder durch den Unternehmensträger nach 
Maßgabe der Planfeststellungen.

2.  Vorhandene Grundstücksausfahrten über Gewässer und Seitengräben dürfen nur mit 
Genehmigung des Amtes für Landwirtschaft und Flurneuordnung entfernt werden.

VII. Vermessungszeichen

Die in den Grundstücken angebrachten Vermessungszeichen sind zu dulden und er-
kennbar zu halten. Sie dürfen weder beschädigt noch versetzt oder entfernt werden. 
Dies gilt auch für alle Grenzzeichen, wie Grenzsteine, Grenzmarken oder Pfl öcke, 
die eine Eigentums- oder Besitzregelung in der Örtlichkeit anzeigen oder vorbereiten. 
Hierauf ist bei der Bewirtschaftung der neuen Grundstücke besonders zu achten. Wer 
vorhandene Grenzzeichen beschädigt oder entfernt, handelt ordnungswidrig und kann 
mit einer Geldbuße bis 2.500,00 EUR belegt werden (§ 19 Vermessungs- und Kataster-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt). Zudem werden ihm alle Kosten zur Wiederherstel-
lung auferlegt.

VIII. Änderungen der Pachtverhältnisse und des Nießbrauchs

  Es gelten die Bestimmungen der §§ 69 bis 71 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG)  sinngemäß, d.h. die lt. Gesetz vom Zeitpunkt der Ausführungsanordnung 
abhängigen Fristen sind auch anwendbar auf den Zeitpunkt der vorläufi gen Besit-
zeinweisung.

§ 69 FlurbG 
Der Nießbraucher hat einen angemessenen Teil der dem Eigentümer zur Last fallenden 
Beiträge (§19) zu leisten und dem Eigentümer die übrigen Beiträge vom Zahlungstage 
ab zum angemessenen Zinssatz zu verzinsen. Entsprechend ist eine Ausgleichszahlung 
zu verzinsen, die der Eigentümer für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung 
von Land zu leisten hat.

§ 70 FlurbG 
(1)   Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem alten und dem neuen 

Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder in anderer Weise 
auszugleichen.

(2)  Wird der Pachtbesitz durch die Flurbereinigung so erheblich geändert, dass dem 
Pächter die Bewirtschaftung wesentlich erschwert wird, so ist das Pachtverhältnis 
zum Ende des bei Erlass der Ausführungsanordnung laufenden oder des darauffol-
genden Pachtjahres aufzulösen.

 (3)  Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Vertragsteile eine ab-
weichende Regelung getroffen haben.

§ 71 FlurbG 
Über die Leistungen nach § 69, den Ausgleich nach § 70 Abs. 1 und die Aufl ösung 
des Pachtverhältnisses nach § 70 Abs. 2 entscheidet die Flurbereinigungsbehörde. Die 
Entscheidung ergeht nur auf Antrag; im Falle des § 70 Abs. 2 ist nur der Pächter antrags-
berechtigt. Die Anträge sind spätestens drei Monate nach Erlass der Ausführungsanord-
nung bei der Flurbereinigungsbehörde zu stellen.

IX. Rechtsnachfolge

In Fällen der Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwerber nach § 15 FlurbG in die 
Rechtsposition des Verkäufers ein. Er muss das bisher durchgeführte Verfahren gegen 
sich gelten lassen. Der Verkäufer hat dem Erwerber auf alle sich aus vorstehenden Über-
leitungsbestimmungen ergebenden Verpfl ichtungen hinzuweisen.

X. Zwangsverfahren

Für die Erzwingung oder Unterlassung von Handlungen aus Anlass der vorläufi gen Be-
sitzeinweisung gilt § 137 des Flurbereinigungsgesetzes.

Im Auftrag

Fey

Landesamt für Vermessung und  Magdeburg, 14.11.2018 
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 15  
39104 Magdeburg  

Offenlegung

gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)

zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Mose Flur 8 Flurstücke 1 bis 81
     Flur 9 Flurstücke 1-57, 59-71, 74, 76-79, 81-83
Gemarkung Wolmirstedt Flur 35 Flurstücke 1 bis 220
     Flur 36   Flurstücke 1 bis 269

in der Stadt Wolmirstedt

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Flurstücke und Ge-
bäude aus Anlass der Übernahme der Ergebnisse eines öffentlich-rechtlichen Verfah-
rens verändert. Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

die für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse eines Flurbereinigungsver-
fahrens (Gemarkungsnamen, Flurnummern, Flurstücknummern, Flurstückgrenzen, 
Grenzpunkte und Gebäudegrundrisse) in dem oben genannten Bereich in das Liegen-
schaftsbuch und die Liegenschaftskarte übernommen.

Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden 
diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die Offenlegung bekannt ge-
macht.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit 

vom 06.12.2018 bis 06.01.2019

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt , Otto-von-Guericke-Straße 15, 39104 Magdeburg

während der Besuchszeiten,  Montag bist Freitag 
 von 08.00 bis 13.00Uhr und nach Vereinbarung

zur Einsicht ausgelegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen im  Liegenschaftskataster, die durch die Übernahme der für 
das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse entstanden sind, kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter Weg 
203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur  Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Nie-
derschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in elek-
tronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer quali� zier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Sie ist bei der elekt-
ronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts Magdeburg über die auf der Internetseite 
www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. 
Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind 
unter der vorgenannten Internetseite abrufbar

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
gez. VD’in Manuela Brands Telefon: 0391 567-8585
 Fax: 0391 567-8686
 E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
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